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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

In der Ortsgemeinde Hütschenhausen, ge-
nauer im Ortsteil Katzenbach, besteht ins-
besondere durch junge Familien eine anhal-
tende Nachfrage nach neuem Wohnraum. 
Dies begründet sich unter anderem durch 
die Tatsache, dass für den „Eigenbedarf“ im 
Ortskern kaum Leerstände und nur wenige 
Baulücken vorhanden sind, durch die gute 
Autobahnanbindung (< 1 km) sowie durch 
die Nähe zum Luftwaffenstützpunkt der US-
Armee in Ramstein (< 10 km).

Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, ist 
die Ausweisung einer ca. 1,1 ha großen 
Wohnbaufläche auf einer bisher unbebau-
ten Grün- und Freifläche am südwestlichen 
Siedlungsrand von Katzenbach geplant.

Das geplante Wohngebiet liegt südlich der 
Brunnenstraße und westlich des Eichenba-
ches. Über den bereits bestehenden Feld-
weg, welcher im Norden an die Brunnen-
straße anschließt, soll die Haupterschließung 
des Gebietes erfolgen.

Im Rahmen des Vorhabens entstehen 
Wohnbaugrundstücke für die Errichtung 
von bis zu 23 Wohngebäuden. Zudem ist im 
westlichen Bereich des Plangebietes eine 
Kindertagesstätte vorgesehen. Es soll ein 
individuelles Angebot an Grundstücksgrö-
ßen von ca. 410 bis 950 m2 entstehen; das 
Grundstück der KiTa verfügt im städtebauli-
chen Konzept über eine Fläche von 3.200 
m2, sodass auch hier ein bestehender Be-
darf gedeckt werden kann.

Zur ordnungsgemäßen Niederschlagswas-
serbeseitigung ist die Anlage von zwei  
Rückhaltemulden geplant. Dies ist das Er-
gebnis eines siedlungswasserwirtschaftli-
chen Planungsbeitrags.

Auf Basis der aktuell geltenden Beurtei-
lungsgrundlage des § 35 BauGB (Außen
bereich) kann das Vorhaben nicht realisiert 
werden.

Zur Schaffung der planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen für die Zulässigkeit der Pla-

nung bedarf es daher der Aufstellung eines 
Bebauungsplans. Die Ortsgemeinde Hüt-
schenhausen hat somit nach § 1 Abs. 3 
BauGB i.V.m. § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstel-
lung des Bebauungsplans „Im Pferch“ be-
schlossen.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
umfasst eine Größe von ca. 3 ha.

Parallel zum Bebauungsplan ist gemäß § 2 
Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung durch-
zuführen. Der Umweltbericht ist gesonder-
ter Bestandteil der Begründung.

Mit der Erstellung des Bebauungsplans und 
der Durchführung des Verfahrens ist die 
Kernplan, Gesellschaft für Städtebau und 
Kommunikation mbH, Kirchenstraße 12, 
66557 Illingen, beauftragt.

Mit der Erstellung des Umweltberichtes ist 
LF-Plan - Planungsbüro für Landschaftsöko-
logie und Freiraumgestaltung, Im Heidefeld 
3, 67688 Rodenbach, beauftragt.

Luftbild mit Plangebiet; ohne Maßstab; Quelle: ©GeoBasis-DE/ LVermGeoRP (2025); Bearbeitung: Kernplan
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Mit der Erstellung eines Konzeptes für Ver-
kehr und Entwässerung ist die OBERMEYER 
Infrastruktur GmbH & Co. KG, Brüsseler 
Straße 5, 67657 Kaiserslautern, beauftragt.

Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan der Verbands
gemeinde Ramstein-Miesenbach stellt den 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
überwiegend als geplante Wohnbaufläche 
dar. Der vorliegende Bebauungsplan ent-
spricht damit dem Entwicklungsgebot nach 
§ 8 Abs. 2 BauGB, wonach Bebauungspläne 
aus dem Flächennutzungsplan zu entwi-
ckeln sind. 
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereichs

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 
liegt südlich der Bestandsbebauung der 
Brunnenstraße im westlichen Katzenbach.

Der Geltungsbereich wird wie folgt be-
grenzt: 

•	 im Norden durch die bestehende Be-
bauung der Brunnenstraße inkl. privater 
Freiflächen,

•	 im Osten durch einen Feldwirtschaftsweg 
und den Eichenbach sowie

•	 im Süden und Westen durch Frei- und 
Grünflächen mit Gehölzstrukturen.

Die genauen Grenzen der Teilgeltungsberei-
che sind der Planzeichnung des Bebauungs
plans zu entnehmen.

Nutzung des Plangebiets, 
Umgebungsnutzung und 
Eigentumsverhältnisse

Das Plangebiet besteht überwiegend aus 
einer landwirtschaftlich genutzten Grünflä-
chen, welche bspw. im Südwesten durch 
bestehende Gehölzstrukturen begrenzt 
werden. Im westlichen Teilbereich verläuft 
zudem ein Feldwirtschaftsweg, der zur Er-
schließung des Gebietes an die Brunnen-
straße ausgebaut werden soll.

Die angrenzende Umgebung dient in erster 
Linie dem Wohnen. Vereinzelt finden sich 
landwirtschaftliche (Neben-)Betriebe ent-
lang der Brunnenstraße. Die Umgebung hat 
den Charakter eines allgemeinen und dörfli-
chen Wohngebietes.

Der unmittelbar östliche, südliche und west-
liche Bereich des Plangebiets besteht aus 
(landwirtschaftlichen) Grünflächen. 

Aufgrund des guten Nahversorgungsange-
bots (z. B. Discounter), einer Grundschule 
sowie mehrerer Spielplätze im nahen Um-
feld (< 2 km) und der guten verkehrlichen 
Anbindung ist das Plangebiet für Wohn
bebauung mit Kita prädestiniert.

Die Flächen im Plangebiet befinden sich im 
Eigentum der Ortsgemeinde und von Priva-
ten. 

Topografie des Plangebiets

Das Plangebiet steigt westlich des Feldwirt-
schaftsweges, der zur Erschließung ausge-
baut wird, von Osten nach Westen an. Es ist 
nicht davon auszugehen, dass sich die To-
pografie, mit Ausnahme der Entwässerung, 
besonders auf die Festsetzungen dieses Be-
bauungsplans - insbesondere auf die Fest
setzung der Baufenster - auswirken wird.

Verkehrsanbindung

Das Plangebiet wird über den bestehenden 
Feldwirtschaftsweg, der von der nördlich 
des geplanten Wohngebiets gelegenen 
Brunnenstraße abzweigt, erschlossen. Die 
Anbindung an das überörtliche Verkehrs-
netz, insbesondere an die nur ca. 1 km ent-
fernte Autobahn A 62 (Anschlussstelle 9 
„Hütschenhausen“; Richtung Birkenfeld 
bzw. Pirmasens), erfolgt über die L 356, die 
über die Brunnenstraße in Kürze erreichbar 
ist. 

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Lage im Raum, ohne Maßstab; Quelle: ©GeoBasis-DE/ LVermGeoRP (2025); Bearbeitung: Kernplan

Blick in den westlichen Teil des Plangebietes
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Die nächstgelegene Bushaltestelle „Dorf
gemeinschaftshaus“ liegt in ca. 400 m Ent-
fernung in der Brunnenstraße. 

Fußläufig ist über den südlich verlaufenden 
Feldwirtschaftweg (teilweise innerhalb des 
Plangebietes) ein attraktives Offenland zu 
erreichen.

„Verkehrlich wird das Neubaugebiet über 
die „Brunnenstraße“ und den derzeit an-
grenzenden Wirtschaftsweg, der zu dem al-
ten Brunnen/Wasserwerk führt, erschlossen. 
Im Zuge dessen, wird dieser Weg asphaltiert 
ausgebaut. Die Erschließung im Plangebiet 
selbst erfolgt über eine Wohnstraße mit 
einem Wendehammer und einer Wende-
möglichkeit über den Parkplatz an der Kin-
dertagesstätte.

Gemäß Planungsvorgabe und gemäß des 
Grundsatzes des Baugesetzbuchs, wonach 
mit Grund und Boden sparsam umzugehen 
ist wurde eine Mindestausbaubreite von 
6,50 m festgelegt. Diese Mindestbreite er-
möglicht die Abwicklung aller relevanten 
Begegnungsfälle. Die erforderlichen Aus-
baubreiten für verschiedene Begegnungs-
fälle sind in der Richtlinie für die Anlage von 
Stadtstraßen (kurz RASt 06) festgelegt.

[...]

Vor diesem Hintergrund und wegen der ge-
ringen Fahrzeugbewegungen (ca. 18 Bau-
plätze werden entstehen) wurde in Abstim-
mung mit der Gemeinde in verschiedenen 
Besprechungen festgelegt, dass eine Misch-
fläche vorgesehen wird. Alle Verkehrsteil-
nehmer nutzen die Verkehrsfläche gleich-
berechtigt, ohne dass die Funktionen ge-
trennt werden.

Die gesamte Verkehrsflächenbreite beträgt 
6,50 m und entwässert über ein V-Profil mit 
der Querneigung von 2,5 % über eine 50er 
Rinne mittig der Fahrbahn. Dies gewährleis-
tet zusätzlich einen Starkregenschutz inner-
halb des Plangebietes. Ausgestaltet ist die 
Straßenverkehrsfläche als Mischprinzip.“

(Quelle: Verkehrs- und Entwässerungskonzept Neu-
baugebiet „Im Pferch“; OBERMEYER Infrastruktur 
GmbH & Co. KG, Brüsseler Straße 5, 67657 Kaiserslau-
tern; Stand: 28.04.2025)

Ver- und Entsorgung

Die neu zu bebauende Fläche ist aktuell 
nicht an das System der Ver- und Entsor-
gung angeschlossen. Die für die geplante 
Nutzung erforderliche Ver- und Entsor-
gungsinfrastruktur muss ausgebaut wer-
den.

„Entsprechend der Vorgaben des Landes-
wassergesetzes (LWG Rheinland-Pfalz) er-
folgt die geplante Entwässerung des 
Plangebietes im Trennsystem.

Schmutzwasserableitung

Der Anschluss des geplanten Schmutzwas-
serkanals DN 250 erfolgt an dem bestehen-
den Mischwasserkanal (DN 600), welcher 
bereits in der Erschließungsstraße liegt.

[...]

Im Gesamtgebiet sind insgesamt 22 Grund-
stücke und die KITA-Fläche vorgesehen. Da-
raus ergeben sich rd. 230 EW. Bei dieser vo-
raussichtlichen Größenordnung des Bauge-
biets ist mit einer anfallenden häuslichen 
Schmutzwassermenge von rd. 1,4 l/s zu 
rechnen. Demnach reicht der Mindestdurch-
messer von DN 250 für den Schmutzwas-
serkanal in öffentlichen Flächen aus. Auf-
grund des geringen anfallenden Schmutz-
wassers ist mit erhöhtem Spülaufwand, ge-
rade in den Anfangshaltungen, zu rechnen.

Oberflächenentwässerung

[...]

Das anfallende Oberflächenwasser muss 
entsprechend den Grundsätzen der Abwas-
serbeseitigung § 55 (2) WHG vorrangig ver-
sickert oder alternativ zurückgehalten und 
gedrosselt zum nächsten Gewässer ge-
bracht werden.

Im Zuge der Entwässerungsplanung wur-
den mehrere Konzepte zur Oberflächenent-

wässerung entworfen. Anhand der vorlie-
genden kf-Werte aus Versickerungsversu-
chen wird keine Versickerung des Regen-
wassers angestrebt. Das Oberflächenwasser 
wird in Regenrückhaltemulden zurückge-
halten und gedrosselt in das Oberflächen-
gewässer abgeleitet.

Die Oberflächenentwässerung aller Varian-
ten richtet sich nach der vorhandenen Topo-
grafie. Demnach werden die Abflussströme 
in zwei unterschiedliche Gefällerichtungen 
getrennt, d.h. aus dem mittleren Bereich in 
östliche und westliche Richtung getrennt in 
Regenwasserkanäle abgeleitet.

Das westlich anfallende Regenwasser wird 
in die südliche Fläche abgeleitet und dort in 
einer Regenrückhaltemulde mit einem er-
forderlichen anteiligen Volumen von 345 m³ 
(geplant 425 m3) gepuffert. Danach wird 
das zwischengespeicherte Oberflächenwas-
ser in den Katzenbach (Gewässer III. Ord-
nung) eingeleitet. Die Entwässerung der 
südlichen Grundstücke erfolgt direkt in die 
südliche Mulde.

Das im östlichen Bereich anfallende Ober-
flächenwasser wird nach Osten zu einer se-
paraten Rückhaltemulde auf der „Bangerts-
wiesen“ abgeleitet. Diese Mulde besitzt ein 
erforderliches anteiliges Volumen von 233 
m³ (geplant 240 m3). Das gedrosselte Ober-
flächenwasser wird in den Eichenbach (Ge-
wässer III. Ordnung) abgeleitet.

Die vier Grundstücke östlich der 
Erschließungsstraße entwässern ebenfalls 
in einen neuen Regenwasserkanal. Die 
Grundstücke entwässern zur östlichen Re-
genrückhaltemulde.“

Verkehrs- und Entwässerungskonzept Neubaugebiet „Im Pferch“; OBERMEYER Infrastruktur GmbH & Co. KG, 
Brüsseler Straße 5, 67657 Kaiserslautern; Stand: 28.04.2025
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(Quelle: Verkehrs- und Entwässerungskonzept Neu-
baugebiet „Im Pferch“; OBERMEYER Infrastruktur 
GmbH & Co. KG, Brüsseler Straße 5, 67657 Kaiserslau-
tern; Stand: 28.04.2025)

Die konkretisierten Planungen / Detailpla-
nungen müssen vor der Bauausführung 
noch mit den Versorgungsträgern abge-
stimmt werden.

Geotechnischer Bericht

Beurteilung der Versickerungsfä-
higkeit

„Bei den Untergrundaufschlüssen wurden 
im Rahmen der Feldarbeiten im östlichen 
überplanten Bereich (RKS 1 bis RSK 8) Was-
serstände bei ca. 3,2 m bis 1,7 m uGOK (ca. 
241,5 m ü. NHN bis rd. 243,6 m ü. NHN) 
eingemessen. In den Bohrlöchern war in Tie-
fen zwischen rd. 4,1 m bis ca. 2,1 m uGOK 
ein Bohrlochversturz zu detektieren. Das 
Grundwasser wurde in diesen Tiefen indi-
rekt erschlossen. Die o. g. gemessenen Was-
serstände wurden durch die Bohrlochver-
stürze beeinflusst und spiegeln nicht die 
tatsächlichen Grundwasserstände wider.

Ja nach Jahreszeit und Niederschlagsver-
hältnissen ist damit zu rechnen, dass der 
Grundwasserspiegel zumindest temporär 
ansteigt. Unter Berücksichtigung der hydro-
logischen Situation vor Ort wird im Bereich 
der Multifunktionsfläche sowie des 
Regenrückhaltebeckens von einem mittle-
ren höchsten Grundwasserstand (MHGW) 
von etwa 1,3 m unter aktueller Gelände-
oberkante ausgegangen. Dies entspricht im 
Bereich der Multifunktionsfläche entspre-
chend der Geländemorphologie einem 
Niveau zwischen 244,6 m ü. NHN und ca. 
245,3 m ü. NHN und im Bereich des 
Regenrückhaltebeckens einem Niveau zwi-
schen rd. 241, 9 m ü. NHN und ca. 242,6 m 
ü. NHN.

Eine genaue Ermittlung ist aufgrund der ge-
ringen Datengrundlage derzeit nicht mög-
lich.

Die Anforderung bzgl. eines Mindestgrund-
wasserflurabstandes bei Versickerungsanla-
gen von ≥ 1 m zum mittleren Höchstgrund-
wasserstand (MHGW) gemäß DWA-A 138 
wird in Bezug auf die derzeitige Gelände-
oberkante abhängig von der Art der Versi-
ckerungsanlage nicht zwingend eingehal-
ten. Bei einer gezielten Versickerung in Form 
einer Mulde wird der Mindestgrundwasser-
flurabstand bei einer maximal zulässigen 
Einstauhöhe von 0,3 m eingehalten. Bei 
einer gezielten Versickerung unterhalb der 

aktuellen Geländeoberkante bspw. über Ri-
golen-Systeme oder Schachtversickerungs-
anlagen, ist der Mindestabstand im Bereich 
der Multifunktionsfläche sowie des 
Regenrückhaltebeckens nicht einzuhalten.

Die im Bereich der durchgeführten Versicke-
rungsversuche (RKS 3 und RKS 7) im Lie-
genden unter bindigen Böden (Schluff, Ton) 
ab ca. 1,0 m bis 3,0 m uGOK anstehenden 
Sande und Kiese sind mit Durchlässigkeiten 
zwischen ca. 1,0 x 10-5 m/s und 4,5 x 10-5 
m/s durchlässig anzusehen. Die Durchläs-
sigkeit der darüber anstehenden Schluffe 
und Tone kann mit Werten von 10-7 bis 10-9 
abgeschätzt werden. Diese Böden sind als 
gering durchlässig anzusehen.

Eine gezielte Flächenversickerung größerer 
Wassermengen über die belebte Boden-
zone ist in den örtlich oberflächennah an-
stehenden gering wasserdurchlässigen 
Schluffen und Tonen nicht möglich. Eine ge-
zielte Versickerung in den tiefer anstehen-
den Sanden und Kiesen ist aufgrund einer 
zumindest temporären Wassersättigung 
dieser Böden in Folge von hohen Grund-
wasserständen ebenfalls dauerhaft wirk-
sam nicht möglich und unzulässig. Durch 
die Herstellung eines Teilbodenaustausches 
inklusive eines hydraulischen Kontaktes zu 
den tiefer anstehenden Sanden und Kiesen 
kann u. U. eine gezielte Versickerung vor Ort 
in Form von Mulden erfolgen. Die Unterkan-
te der Versickerungsmulden darf hierbei 
nicht unterhalb von 0,3 m unter aktueller 
Geländeoberkante liegen.

Es ist von einer sehr stark eingeschränkten 
Versickerungsfähigkeit bzw. einem erhöh-
ten Aufwand zur Erstellung von Versicke-
rungsanlagen auszugehen.“

(Quelle: Baugrunduntersuchung und Geotechnischer 
Bericht; Perschla + Rochmes GmbH, Hertelsbrunnen-
ring 7, 67657 Kaiserslautern; Stand: 16. August 2024)

Hochwasser- und Starkregen-
vorsorgekonzept

Für die Ortsgemeinde Hütschenhausen bzw. 
das Plangebiet kommt das Hochwasser- 
und Starkregenvorsorgekonzept, das von 
der igr GmbH Rockenhausen erarbeitet 
wurde, zu folgendem Ergebnis: 

„Neubaugebiet „Im Pferch“

Südlich der Brunnenstraße ist in Katzenbach 
das Neubaugebiet „Im Pferch“ geplant. Ein 
Zufluss von Außengebietswasser zum Ge-
biet ist nicht zu erwarten. Im Starkregenfall 
kann ggf. Niederschlagswasser über die Zu-
fahrtsstraßen der Brunnenstraße zufließen, 
dies kann aber bei entsprechender Straßen-
raumgestaltung (Bordsteine, Straßenraum-
profil) direkt in die geplanten Regenrück-
haltebecken abgeleitet werden.

Maßnahmenvorschläge

Um die Situation bachabwärts, in Spesbach, 
nicht zu verschärfen, sollte die Versiegelung 
möglichst gering gehalten werden. Insbe-
sondere sind Gründächer und versicke-
rungsfähiges Pflaster sowie Zisternen zur 
Regenwassernutzung sinnvoll. Zusätzlich zu 
den Regenrückhaltebecken könnte insbe-
sondere am Eichenbach eine Strukturver-
besserung des Baches erfolgen, da dieser 
aktuell ausgebaut ist.“

(Quelle: Örtliches Hochwasser- und Starkregenvorsor-
gekonzept in der Ortsgemeinde Hütschenhausen, 
Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach; igr GmbH 
Rockenhausen; Stand: März 2023)

Kritische Bereiche Katzenbach (Starkregen); Quelle: igr GmbH Rockenhausen, Stand: März 2023
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche 
Belange; geltendes Planungsrecht 

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsprogramm, Regionaler Raumordnungsplan

zentralörtliche Funktion Der regionale Raumordnungsplan IV (ROP) Westpfalz listet Hütschenhausen als Orts-
gemeinde ohne besondere Gemeindefunktion auf.

Vorranggebiete nicht betroffen

zu beachtende Ziele und Grundsätze •	 Der regionale Raumordnungsplan Westpfalz IV stellt die Planungsfläche als „Sied-
lungsfläche Wohnen“ dar.

•	 LEP IV: (Z 34) „Die Ausweisung neuer Wohnbauflächen [...] hat ausschließlich in 
räumlicher und funktionaler Anbindung an bereits bestehende Siedlungseinheiten zu 
erfolgen. Dabei ist eine ungegliederte, insbesondere bandartige Siedlungsentwick-
lung zu vermeiden.“

•	 Entwicklung einer im Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Ramstein-Mie-
senbach dargestellten Wohnbaufläche. Landesplanerische und regionalplanerische 
Ziele wurden bereits auf dieser Ebene berücksichtigt. 

Landschaftsprogramm •	 Untere Lauterhöhen, Offenlandbetonte Mosaiklandschaft (Grundtyp)
•	 Im Übrigen keine speziellen Entwicklungsziele oder Funktionszuweisungen

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung

nicht betroffen

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 
Landschaftsschutz-, Wasserschutz-, Über-
schwemmungsgebiete, Geschützte 
Landschaftsbestandteile, Nationalparks, 
Biosphärenreservate, Naturparks. 

nicht betroffen

Kulturdenkmäler nach § 8 DSchG Rhein-
land-Pfalz

•	 In der Fundstellenkartierung der Direktion Landesarchäologie sind im Geltungsbe-
reich mehrere archäologische Funde verzeichnet. Es handelt sich dabei um all-
gemein vorgeschichtliche und neolithische Einzelfunde (Fundstelle Katzenbach 13) 
sowie weitere neolithische Einzelfunde (Fundstelle Katzenbach 21).

•	 Die Bedingungen und Auflagen, die damit einhergehen sind der nachrichtlichen 
Übernahme zu entnehmen.

Quelle: Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz - Direktion Landesarchäologie
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Kriterium Beschreibung

Geschützter unzerschnittener Raum nach § 
13 Abs. 6 LNG RLP

nicht betroffen

Allgemeiner Artenschutz

Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen (§ 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG)

Im Rahmen der Planung sind Gehölzstrukturen betroffen. Zum Schutz wild lebender 
Tiere und Pflanzen ist die gesetzliche Rodungszeit vom 01. Oktober bis 28. Februar 
einzuhalten.

Beschreibung der Umwelt sowie Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen der Planung: siehe 
Umweltbericht

Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan Darstellung: Der Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach 
stellt den Geltungsbereich des Bebauungsplanes überwiegend als geplante Wohnbau-
fläche dar. Lediglich im Bereich des Regenrückhalts umfasst der Bebauungsplan landwirt-
schaftliche Flächen. Es ist davon auszugehen, dass dies durch den üblichen Entwicklungs-
spielraum des FNP abgedeckt ist. Der vorliegende Bebauungsplan entspricht damit dem 
Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 BauGB, wonach Bebauungspläne aus dem Flächen-
nutzungsplan zu entwickeln sind. 

Quelle: Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach, Bearbeitung Kernplan

Bebauungsplan Aktuell ist das Plangebiet nach den Vorgaben des § 35 BauGB (Außenbereich) zu be-
urteilen. Danach kann das Vorhaben nicht realisiert werden. 

Wasserhaushaltsbilanz nach DWA-Merkblat M 102-4

„Der lokale Wasserhaushalt im Plangebiet kann durch die aufgezeigten wasserwirt-
schaftlichen Maßnahmen annähernd an den Referenzzustand herangebracht werden.

Durch die schlechten Versickerungswerte des anstehenden Bodens ist eine komplette de-
zentrale Regenwasserbewirtschaftung mit Versickerung direkt auf den Baugrundstücken 
leider nicht möglich. Daher muss auf eine Ableitung mit Zwischenspeicherung des Abflus-
ses in den Regenrückhaltemulden und anschließender gedrosselter Ableitung in die Ge-
wässer, in Verbindung mit teilweise Festsetzung von Gründächern, zurückgegriffen wer-
den. Somit kann die Veränderung des Abflusses annähernd auf die erlaubte 10 %-Abwei-
chung reduziert werden.“

(Quelle: Verkehrs- und Entwässerungskonzept Neubaugebiet „Im Pferch“; OBERMEYER Infrastruktur GmbH & 
Co. KG, Brüsseler Straße 5, 67657 Kaiserslautern; Stand: 28.04.2025)
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Kriterium Beschreibung

Starkregen

Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass die Oberflächen-
abflüsse aufgrund von Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfluss zugeführt wer-
den. Den umliegenden Anliegern darf kein zusätzliches Risiko durch unkontrollierte Über-
flutungen entstehen. Hierfür sind bei der Oberflächenplanung vorsorglich entsprechende 
Maßnahmen vorzusehen. Besondere Maßnahmen zur Abwehr von möglichen Überflu-
tungen sind während der Baudurchführung und bis hin zur endgültigen Begrünung und 
Grundstücksgestaltung durch die Grundstückseigentümer zu bedenken. Der Grad der 
Gefährdung durch Starkregenereignisse ist im Zuge der Bauausführung anhand weiterer 
Daten näher zu untersuchen. Gemäß § 5 Abs. 2 WHG ist jede Person im Rahmen des ihr 
Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteili-
gen Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu treffen. Um der Herausforderung 
zunehmender Starkregenereignisse zu begegnen, bietet das Land Rheinland-Pfalz lan-
desweite Informationskarten an, die auf Basis von Berechnungen auf die Gefahren von 
Sturzfluten nach extremen Regenfällen hinweisen. Regionale Unterschiede von Nieder-
schlagsereignissen werden dabei betrachtet.

Bei den Sturzflutgefahrenkarten wird die Darstellung von Wassertiefen, Fließgeschwin-
digkeiten und -richtungen von oberflächlichem Wasser, das infolge von Starkregen ab-
fließt, durch die Betrachtung verschiedener Szenarien mit unterschiedlichen Regenhöhen 
und -dauern ermöglicht. Grundlage dieser Karten ist der einheitliche „Stark-Regen-In-
dex“ (SRI). Das Basisszenario „Außergewöhnliche Starkregenereignisse“ (SRI 7) geht von 
40-47 mm Niederschlag innerhalb einer Stunde aus, was in etwa der Wahrscheinlichkeit 
eines hundertjährlichen Hochwassers (HQ100) entspricht. Zusätzlich liefern die Szenarien 
„Extreme Starkregenereignisse“ weitere Einblicke.

Bei Starkregenereignissen besteht die Möglichkeit, dass überall Oberflächenabfluss 
auftritt. Dabei können sich in Mulden, Rinnen oder Senken höhere Wassertiefen und 
schnellere Fließgeschwindigkeiten entwickeln. Aus diesem Grund ist es wichtig, stets die 
örtlichen Oberflächenstrukturen und die gegebenen Bedingungen zu berücksichtigen. 
Die Sturzflutgefahrenkarten sind unter dem Link https://geoportal-wasser.rlp-umwelt.de/
servlet/is/10360/ einsehbar.

Das örtliche Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept der Verbandsgemeinde Rams-
tein-Miesenbach, spezifischer Teil Hütschenhausen, ist zu beachten.
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Kriterium Beschreibung

Wassertiefen, SRI 7, 1 Stunde

Sturzflutgefahrenkarte Rheinland-Pfalz (Wassertiefen, SRI 7, 1 Stunde); Quelle: Landesamt für Umwelt (LfU) 
Wasserportal.de / ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP (2024), dl-de/by-2-0, https://geoportal-wasser.rlp-umwelt.de/
servlet/is/10360/

Fließgeschwindigkeit, SRI 7, 1 Stunde

Sturzflutgefahrenkarte Rheinland-Pfalz (Fließgeschwindigkeit, SRI 7, 1 Stunde); Quelle: Landesamt für Umwelt 
(LfU) Wasserportal.de / ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP (2024), dl-de/by-2-0, https://geo-portal-wasser.rlp-um-
welt.de/servlet/is/10360/
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Das Projekt

Berücksichtigung von 
Standortalternativen

Das Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 
BauGB und das Gebot des sparsamen Um-
gangs mit Grund und Boden gem. § 1a Abs. 
2 BauGB verlangen eine Prüfung des Bau-
landbedarfs, die kritische Würdigung sich 
aufdrängender Standortalternativen, sowie 
in Grundzügen alternative Formen der Bo-
dennutzung und Erschießung. Dadurch wird 
sichergestellt, dass der geplante Standort 
private und öffentliche Belange so gering 
wie möglich beeinträchtigt (Verträglichkeit) 
und Planungsziele am besten erreicht.

In der Ortsgemeinde Hütschenhausen be-
steht eine anhaltende Nachfrage nach 
Wohnbaugrundstücken. Dies macht die 
Ausweisung zusätzlicher Flächen für den 
Wohnungsbau notwendig. Zwar bestehen 
noch wenige unbebaute Grundstücke im In-
nenbereich, diese befinden sich jedoch 
mehrheitlich in privater Hand und es ist zu 
beobachten, dass Grundstückseigentümer 
dazu neigen, Baugrundstücke zu bevorra-
ten. Die mittelfristige Mobilisierung dieser 
Flächenreserven durch kommunalen Zwi-
schenerwerb würde die personellen und fi-
nanziellen Ressourcen der Kommune über-
schreiten. Daher wird die Notwendigkeit 
der Ausweisung von Bauland unterstrichen, 
um dem anhaltenden Bedarf an Wohnraum 
gerecht zu werden.

Der Flächennutzungsplan der Verbands
gemeinde Ramstein-Miesenbach stellt die 
als Allgemeines Wohngebiete festgesetzten 
Bereiche des Plangebietes als geplante 
Wohnbaufläche dar. Somit hat eine Prüfung 
von Standortalternativen bereits auf dieser 
Ebene stattgefunden. 

Durch die Realisierung der Wohnbebauung 
wird der bestehende Siedlungskörper von 
Katzenbach, Ortsteil der Ortsgemeinde Hüt-
schenhausen, am südlichen Siedlungsrand 
des westlichen Katzenbachs sinnvoll arron-
diert.

Darüber hinaus sind die Standortfaktoren 
für die geplante Nutzung günstig. Es han-
delt sich um eine bislang weitgehend un-
genutzte Fläche im Ortsteil Katzenbach mit 
einer guten ÖPNV-Anbindung (Haltestelle 
„Dorfgemeinschaftshaus“ in fußläufiger 
Entfernung); im nahen Umfeld (≤ 2 km) fin-

den sich Einrichtungen der sozialen Infra-
struktur (z. B. Grundschule) sowie der 
Versorgungsinfrastruktur (Discounter). Im 
Gebiet selbst entsteht eine Kita, die auch 
den Bedarf aus dem Gebiet heraus decken 
kann. Flächeninanspruchnahme an anderer 
Stelle wird vermieden.

Es gibt ferner keine anderen naheliegenden 
Flächen, die sich für eine entsprechende 
Nutzung anbieten würden. Weitere mögli-
che Standorte im Außenbereich, die nicht 
der Land- oder Forstwirtschaft zugehörig 
sind, sind aufgrund von naturschutzfachli-
chen Restriktionen ausgeschlossen. Dies 
führt dazu, dass nur landwirtschaftliche Flä-
chen als potenzielle Standorte in Frage 
kommen. Sollte diese Option nicht verfolgt 
werden, wäre die verfolgte Planung in der 
Gemeinde nicht umsetzbar.

Für die Entwicklung des Standortes eignet 
sich angesichts der umliegenden Nutzun-
gen vorwiegend Wohnen. Die geplante Nut-
zung muss mit der angrenzenden Wohn
nutzung verträglich sein. 

Dem wird durch die Realisierung eines 
Wohnbaugebietes und der Errichtung einer 
Kindertagesstätte Rechnung getragen. 
Sonstige Nutzungsalternativen, z. B. eine 
gewerbliche Nutzung, sind hier aufgrund 
der nahegelegenen Wohnnutzung nicht ver-
träglich / nicht gewünscht und mit den städ-
tebaulichen Zielvorstellungen der Orts
gemeinde auch nicht vereinbar.

Wohnnutzung ist eine realisierbare, vor dem 
Hintergrund des hohen Bedarfs begründba-
re Nutzung und konfliktarme Alternative. 

Städtebauliche Konzeption

Zentrales Ziel des vorliegenden Bebauungs
planes ist die Schaffung der planungs
rechtlichen Voraussetzungen zur Umset-
zung eines neuen Wohngebietes.

Hierzu soll eine bislang landwirtschaftlich 
genutzte Fläche entwickelt und somit ein 
zukunftsfähiges, attraktives Wohnquartier 
entstehen. 

Das Wohngebiet stellt eine „Abrundung“ 
dar, die zur Kompaktheit des Siedlungs
körpers beiträgt und einen Siedlungsab-
schluss definiert.

Geplant sind ca. 23 Parzellen für Einfami-
lien- und Doppelhäuser sowie ein Grund-
stück für eine Kita. Die Größe der Grund-
stücksparzellen variiert dabei von ca. 410 
bis 950 m2. 

Im Plangebiet ist überwiegend Wohnnut
zung vorgesehen. Darüber hinaus sind im 
Wohngebiet vereinzelt auch das Wohnen 
ergänzende bzw. mit dem Wohnen verträg-
liche Nutzungen wie z. B. eine Kindertages-
stätte geplant.

Die Erschließung erfolgt über die Verkehrs-
fläche des Feldwirtschaftsweges, südlich der 
Brunnenstraße. Darüber hinaus sind zur in-
ternen Erschließung Stichstraßen geplant. 
Durchgangsverkehr ist hier somit nicht 
möglich, wodurch sich eine gesteigerte 
Wohnqualität ergibt.

Der ruhende Verkehr soll innerhalb des neu-
en Wohngebiets organisiert werden. Die 
Stellplätze sind den Gebäuden auf ihren je-
weiligen Grundstücken zugeordnet. 

Insgesamt bildet das vorliegende Konzept 
ein attraktives Wohnquartier mit hoher 
Aufenthaltsqualität, welches sich in seiner 
Arrondierung in den vorhandenen Land
schaftsraum einfügt und den vorhandenen 
Siedlungskörper abrundet.
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Städtebauliches Konzept; ohne Maßstab; Quelle: Kernplan, Stand: 04.09.2025
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Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte

Ausschnitt der Planzeichnung des Bebauungsplans, ohne Maßstab

Art der baulichen Nutzung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 
BauNVO

Allgemeines Wohngebiet WA 1-2

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 4 BauNVO

Ein Allgemeines Wohngebiet ist ein Bauge-
biet, dessen Zweckbestimmung vorwiegend 
dem Wohnen dient. Im Unterschied zum 
Reinen Wohngebiet können jedoch auch er-
gänzende öffentliche und private Einrich-
tungen, welche die Wohnruhe nicht we-
sentlich stören, zugelassen werden.

Ein Ziel des Bebauungsplanes besteht darin, 
ein Gebiet zu entwickeln, das vorwiegend 
dem Wohnen dient. Auch vereinzelt das 
Wohnen ergänzende und mit dem Wohnen 

verträgliche Nutzungen sind hier denkbar 
(z. B. nicht störende Handwerksbetriebe, 
Anlagen für kirchliche und kulturelle Zwe-
cke).

Die nördlich des Plangebiets gelegene Be-
bauung der Brunnenstraße dient ebenfalls 
überwiegend dem Wohnen bzw. als Stand-
ort von Nutzungen, welche die Wohnruhe 
nicht wesentlich stören. 

Allerdings sollen nicht alle Nutzungen des 
Katalogs der BauNVO an diesem Standort 
vorgesehen werden. 

Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Anla-
gen für sportliche Zwecke werden ausge-
schlossen, da diese aufgrund ihrer mögli-
chen Immissionsbelastung nachteilige Aus-
wirkungen auf die Wohnnutzung sowie auf 
die Wohnruhe und -qualität haben können. 
Auch dem üblicherweise erhöhten Flächen-

bedarf und den baulichen Anforderungen 
dieser Nutzungen kann an diesem Standort 
nicht Rechnung getragen werden. Insbe-
sondere Tankstellen haben üblicherweise 
ein erhöhtes Verkehrsaufkommen und sind 
auf eine gute Erreichbarkeit entlang von 
Hauptdurchgangsstraßen angewiesen. Gar-
tenbaubetriebe und Tankstellen sind darü-
ber hinaus aus gestalterischen Aspekten 
nicht in das Wohngebiet integrierbar.

Ebenfalls ausgeschlossen werden die der 
Versorgung des Gebietes dienenden Läden 
sowie Schank- und Speisewirtschaften. Das 
Gebiet ist insbesondere erschließungstech-
nisch für diese Nutzungen weniger geeignet 
(Zufahrt, Unterbringung des ruhenden Ver-
kehrs).

Anlagen für soziale und gesundheitliche 
Zwecke werden aufgrund der überwiegen-
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den Lage des Allgemeinen Wohngebietes 
(WA 1-2) innerhalb der Tag-Schutzzone 2 
des Lärmschutzbereichs Flugplatz Ramstein 
(ETAR) ausgeschlossen.

Aufgrund der Zweckbestimmung eines All-
gemeinen Wohngebietes, nämlich Wohnen, 
werden gewerblich betriebene Ladestatio-
nen und gewerbliche betriebene Elektro-
tankstellen ausgeschlossen. Als Elektro-
tankstelle wird eine größere Anzahl von La-
desäulen, meist auch mit Schnellladestatio-
nen, an einem gemeinsamen Standort be-
zeichnet.

Ausnahmen hiervon können zugelassen 
werden, wenn sich diese im Eigentum der 
öffentlichen Hand befinden oder auf Flä-
chen errichtet werden, die durch einen öf-
fentlich-rechtlichen Vertrag einer bestimm-
ten Nutzungspflicht unterliegt. Dies vermei-
det Wildwuchs und sorgt für eine räumliche 
Konzentration.

Aufgrund der oben genannten Lage sind in-
nerhalb der Zone insbesondere i. V. m. § 5 
Abs. 1 FluLärmG Krankenhäuser, Altenhei-
me, Erholungsheime, Schulen, Kindergärten 
und ähnliche in gleichem Maße schutzbe-
dürftige Einrichtungen innerhalb des Allge-
meinen Wohngebietes (WA 1-2) ausge-
schlossen. Die Auflistung ist dem FluLärmG 
entnommen.

An anderer Stelle im Gemeindegebiet sind 
ausreichend Flächen bzw. geeignetere 
Standorte für die ausgeschlossenen Nut-
zungen vorhanden.

Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 
und Anlagen der Verwaltung sind darüber 
hinaus nicht allgemein, sondern nur aus-
nahmsweise zulässig.

Bedingte Zulässigkeit im Be-
reich der Tag-Schutzzone 2 des 
Lärmschutzbereiches Flugplatz 
Ramstein (ETAR)

Gem. § 9 Abs. 2 BauGB

Aufgrund der Lage innerhalb der Tag-
Schutzzone 2 des Lärmschutzbereiches 
Flugplatz Ramstein (ETAR) besteht das Er-
fordernis einer städtebaulichen Entwicklung 
und Ordnung unter Auflagen.

Die Zulässigkeit von Wohngebäuden ist so-
lange eingeschränkt, bis die Anforderungen 
der raumhüllenden Bauteile (z. B. Schall-
schutzfenster) nach der Flugplatz-Schall-

schutz-Maßnahmenverordnung (2. FlugLSV) 
eingehalten werden.

Maß der baulichen Nutzung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 
21a BauNVO

Höhe baulicher Anlagen

Neben der Festsetzung der Zahl der Vollge-
schosse wird die Höhenentwicklung im Be-
bauungsplangebiet durch die Festsetzung 
der maximalen Gebäudeoberkante exakt 
geregelt.

Wie bei der Begrenzung der Zahl der Vollge-
schosse wird auch mit der Festsetzung der 
Höhe baulicher Anlagen die Höhen
entwicklung auf eine Maximale begrenzt 
und so ein relativ einheitliches Erschei-
nungsbild im Plangebiet sichergestellt so-
wie einer Beeinträchtigung des Erschei-
nungsbilds des Umfelds entgegengewirkt. 

Durch die Höhenfestsetzung wird ein har-
monisches Einfügen in die Umgebungsbe-
bauung gewährleistet. Einer gegenüber 
dem Bestand unverhältnismäßigen überdi-
mensionierten Höhenentwicklung wird vor-
gebeugt. Hierdurch soll verhindert werden, 
dass durch Nicht-Vollgeschosse (z. B. durch 
Staffelgeschosse) eine unverhältnismäßige 
Ausnutzung erfolgt.

Für die Festsetzung der Höhe der baulichen 
Anlagen sind gem. § 18 BauNVO eindeuti-
ge Bezugshöhen erforderlich, um die Höhe 
der baulichen Anlagen genau bestimmen zu 
können. Die Bezugshöhe ist der Festsetzung 
zu entnehmen.

Photovoltaikmodule / Solaranlagen inkl. der 
zum Betrieb erforderlichen Anlagen und 
Bauteile dürfen die zulässige Oberkante 
überschreiten, da sie einen Beitrag zum 
Klimaschutz darstellen und ihnen im Sinne 
der Nachhaltigkeit Vorrang einzuräumen ist.

Grundflächenzahl (GRZ)

Die Grundflächenzahl nach §  19 Abs.  1 
BauNVO ist eine Verhältniszahl, die angibt, 
wie viel Quadratmeter Grundfläche je Qua-
dratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. 
Demnach erfasst die Grundflächenzahl den 
Anteil des Baugrundstücks, der von bauli-
chen Anlagen überdeckt werden darf. Folg-
lich wird hiermit zugleich ein Mindestmaß 
an Freiflächen auf dem Baugrundstück ge-
währleistet (sparsamer Umgang mit Grund 
und Boden). 

Die Festsetzung einer GRZ von 0,4 im Allge-
meinen Wohngebiet (WA 1-2) entspricht 
gemäß § 17 BauNVO den Orientierungs-
werten für die bauliche Nutzung in Allge-
meinen Wohngebieten. Hierdurch wird eine 
optimale Auslastung der Grundstücke bei 
geringer Verdichtung geschaffen. Die ent-
stehende Grundstücksbebauung lässt auf 
den Grundstücken somit ausreichend 
Freiflächen für eine Durchgrünung. Weiter-
hin wird ein sparsamer Umgang mit Grund 
und Boden sichergestellt.

Mit der Festsetzung einer GRZ von 0,6 für 
den Bereich der Fläche für Gemeinbedarf 
wird eine optimale Auslastung des Grund-
stücks für die Kita geschaffen. Die entste-
hende Grundstücksbebauung lässt auf dem 
Grundstück zudem ausreichend Freiflächen 
für eine Durchgrünung oder die Anlage von 
Spielplätzen. Weiterhin wird ein sparsamer 
Umgang mit Grund und Boden sicherge-
stellt. Hiermit wird auch sichergestellt, dass 
obwohl die zu realisierende Konzeption 
noch nicht abschließend feststeht, nur eine 
an der Umgebung orientierte Nachverdich-
tung erfolgt bzw. ein ausgewogenes Ver-
hältnis von Kita-Gebäude und Freifläche er-
zielt wird.

Die Grundflächenzahl darf gemäß BauNVO 
insbesondere durch die Grundflächen von 
Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahr-
ten und Nebenanlagen im Sinne des § 14 
BauNVO bis zu einer GRZ von 0,6 (im Allge-
meinen Wohngebiet (WA 1-2)) bzw. bis zu 
einer GRZ von 0,8 (Fläche für Gemeinbe-
darf) überschritten werden (gesetzlich vor-
gesehene Abweichungsregel). Damit wird 
sichergestellt, dass lediglich untergeordnete 
Nebengebäude / Nebenanlagen zu einem 
höheren Maß der baulichen Nutzung führen 
werden. Unvertretbaren Versiegelungen 
durch Hauptgebäude wird damit begegnet, 
die anteilsmäßige Flächenbegrenzung wird 
gewahrt, zumal diese Flächen wasserdurch-
lässig befestigt werden sollen.

Zahl der Vollgeschosse

Zur eindeutigen Bestimmung des Maßes 
der baulichen Nutzung ist eine dreidimen-
sionale Maßfestsetzung notwendig. Gemäß 
§ 20 Abs. 1 BauNVO gelten als Vollgeschos-
se die Geschosse, die nach landesrechtli-
chen Vorschriften Vollgeschosse sind oder 
auf ihre Zahl angerechnet werden.

Die Zahl der Vollgeschosse orientiert sich an 
der städtebaulichen Konzeption.
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Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes 
(WA 1-2) sind sowohl Einzelhäuser als auch 
Doppelhäuser zulässig, die bis zu 2 Vollge-
schosse aufweisen dürfen. 

Die Festsetzung der Vollgeschosse ermög-
licht insgesamt die Wahrung des städtebau-
lichen Charakters der Umgebung, die Ent-
wicklung ortstypischer Bauformen und die 
Anpassung der geplanten Gebäude an den 
angrenzenden Bestand.

Zusammen mit der Festsetzung der Höhe 
baulicher Anlagen kann vermieden werden, 
dass es durch eine Ausnutzung der 
Geschossigkeit (Staffelgeschoss) zu einer 
unerwünschten Höhenentwicklung kommt. 
Einer Beeinträchtigung des Ortsbilds wird 
damit entgegengewirkt. 

Bauweise

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m.§ 22 
BauNVO

Die Bauweise legt fest, in welcher Art und 
Weise die Gebäude auf den Grundstücken 
in Bezug auf die seitlichen Nachbargrenzen 
angeordnet werden. 

Die Festsetzung der offenen Bauweise in-
nerhalb des Allgemeinen Wohngebietes 
(WA 1-2) ermöglicht eine aufgelockerte Be-
bauung. Damit wird eine größtmögliche 
Flexibilität bei der Bebauung gewährleistet. 
Um einen eher kleinteiligen Charakter der 
Bebauung zu erzielen wird die Gebäudelän-
ge im WA 1 auf maximal 14 m und im WA 2 
auf 18 m sowie die Gebäudetypologien auf 
Einzel- und Doppelhäuser im WA 2 und auf 
Einzelhäuser im WA 1 begrenzt.

Im Bebauungsplangebiet ist für den Bau 
von Doppelhäusern eine Grenzbebauung 
zulässig. Die Realisierung von Doppelhäu-
sern wäre ansonsten nicht möglich.

Eine abweichende Bauweise wird festge-
setzt, wenn die vorgesehene Bauweise we-
der als offene noch als geschlossene Bau-
weise bezeichnet werden kann. 

In der abweichenden Bauweise im Bereich 
der Fläche für Gemeinbedarf sind Gebäude-
längen von über 50 m zulässig. Dies leitet 
sich aus der städtebaulichen Konzeption ab 
bzw. lässt Flexibilität bei der Architektur des 
Baukörpers.

Überbaubare und 
nicht überbaubare 
Grundstücksflächen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §  23 
BauNVO

Mit der Festsetzung der überbaubaren 
Grundstücksflächen durch Baugrenzen wer-
den die bebaubaren Bereiche im Plangebiet 
definiert und damit die Verteilung der bauli-
chen Anlagen auf den Baugrundstücken ge-
regelt. Die Baugrenzen gemäß § 23 Abs. 3 
BauNVO umschreiben die überbaubare 
Grundstücksfläche, wobei die Baugrenzen 
durch die Gebäude nicht überschritten wer-
den dürfen.

Die Festsetzungen der Baugrenzen orientie-
ren sich an der städtebaulichen Konzeption 
des geplanten Wohngebietes. 

Die Abmessungen der durch die Baugrenzen 
beschriebenen Baufenster wurden so ge-
wählt, dass den Bauherren für die spätere 
Realisierung ausreichend Spielraum ver-
bleibt, gleichzeitig aber eine umweltgerech-
te, sparsame und wirtschaftliche Grund-
stücksausnutzung erreicht wird. 

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrich-
tungen sind auch außerhalb der über
baubaren Grundstücksflächen zulässig, so-
fern sie dem Nutzungszweck der in dem 
Baugebiet gelegenen Grundstücke oder des 
Baugebiets selbst dienen und seiner Eigen-
art nicht widersprechen. Damit ist eine 
zweckmäßige Bebauung der Grundstücke 
mit den erforderlichen Nebenanlagen und 
Einrichtungen sichergestellt, ohne geson-
dert Baufenster ausweisen zu müssen. Das 
Gleiche gilt für baulichen Anlagen, soweit 
sie nach Landesrecht in den Abstandsflä-
chen zulässig sind oder zugelassen werden 
können.

Fläche für Stellplätze, Garagen 
und Carports

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

Die Festsetzung für Stellplätze, Garagen 
und Carports dient der Ordnung des ruhen-
den Verkehrs durch ein ausreichendes Stell-
platzangebot auf den jeweiligen Grundstü-
cken. Zudem werden Beeinträchtigungen 
der bereits bestehenden Bebauung in der 
Nachbarschaft des Plangebiets vermieden 
(Parksuchverkehr etc.). 

Die Zulässigkeit von Stellplätzen auch 
außerhalb der Baugrenzen, im Bereich zwi-

schen der Straßenbegrenzungslinie und in-
nerhalb der Fläche für Stellplätze dient der 
Flexibilität bei der Bebaubarkeit der Grund-
stücke und gewährleistet, dass Stellplätze z. 
B. im seitlichen Grenzabstand errichtet wer-
den können.

Die Festsetzung eines Mindestabstandes 
der Garagen / Carports von 5 m zur Stra-
ßenbegrenzungslinie ermöglicht die Unter-
bringung eines weiteren Stellplatzes vor der 
Garage (bzw. dem Carport).

Mit der getroffenen Festsetzung ist gewähr-
leistet, dass der erforderliche Stellplatznach
weis ausschließlich auf den Grundstücken 
erfolgt. Darüber hinaus trägt die Festset-
zung dazu bei, dass ruhender Verkehr auf 
den neu zu errichtenden Verkehrsflächen 
weitgehend vermieden wird.

Flächen für Gemeinbedarf, hier: 
Kindertagesstätte/Kinderbetreu-
ungseinrichtung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB

Flächen für den Gemeinbedarf werden 
dann festgesetzt, wenn Flächen hergestellt 
werden, die der Allgemeinheit dienen und 
diese eine öffentliche Aufgabe wahrnehmen 
sollen. Durch die gewählte Zweckbe
stimmung ergibt sich die zulässige Nutzung 
hinreichend. Eine weitere Konkretisierung 
ist zwar nicht erforderlich, wird an dieser 
Stelle jedoch zur Klarstellung angewandt.

Zulässig sind demnach eine Kindertages-
stätte/Kinderbetreuungseinrichtung sowie 
alle baulichen Anlagen, die der Kinderta-
gesstätte/Kinderbetreuungseinrichtung die-
nen und dieser Nutzung räumlich und funk-
tional zugeordnet sind. Hierzu zählen Grup-
penräume, Funktionsräume, Bistro, Neben-
räume, Verwaltungsräume, Sozialräume, Sa-
nitärräume, Stellplätze, Spielplatz, etc..

Die Festsetzung von Flächen für den Ge-
meinbedarf gewährleistet die nachhaltige 
Entwicklung der Kindertagesstätte/Kinder-
betreuungseinrichtung innerhalb des 
Plangebietes. Die Festsetzung der Gemein-
bedarfsfläche lässt auch bei der Anordnung 
der Gebäude noch den notwendigen Spiel-
raum, der bis zur Festlegung des finalen 
städtebaulichen Konzeptes erforderlich ist.
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Höchstzulässige Zahl der 
Wohneinheiten je Wohngebäu-
de

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB

Eine Beschränkung der zulässigen Zahl der 
Wohnungen im Allgemeinen Wohngebiet 
(WA 1-2) auf max. 2 Wohneinheiten je 
Wohngebäude verhindert die Entstehung 
von Gebäuden mit einer Vielzahl von Woh-
nungen und damit ein erhöhtes Verkehrs-
aufkommen. Die Festsetzung gewährleistet 
darüber hinaus ein harmonisches Einfügen 
des Neubaugebietes in den bestehenden 
Siedlungskörper des Ortsteils Katzenbach. 
Durch die Beschränkung der max. Wohnein-
heiten je Wohngebäude sind ausschließlich 
Hausformen realisierbar, die dem gewach-
senen Siedlungskörper entsprechen.

Flächen, die von der Bebauung 
freizuhalten sind, hier: Wald-
abstand

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB

Wegen der Gefahr umstürzender Bäume, 
Astbruch und des Übergreifens von Brän-
den ist ein Waldabstand von 25 m einzuhal-
ten. Dadurch kann das Heranrücken einer 
Bebauung - insbesondere Wohnbebauung 
verhindert werden.

Öffentliche Straßenverkehrs-
fläche

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Für die interne Erschließung sind der bereits 
bestehende Feldwirtschaftsweg, südlich der 
Brunnenstraße, sowie neu zu planende 
Stichstraßen vorgesehen, die als öffentliche 
Straßenverkehrflächen festgesetzt werden. 
Durch die Stichstraßenerschließung ist 
Durchgangsverkehr nicht möglich. Hier-
durch ergibt sich eine gesteigerte Wohn
qualität.

Die Regelbreite des auszubauenden Feld
wirtschaftsweg beträgt 8,0 m. Die Regel-
breite der neu zu errichtenden, gebietsinter-
nen Haupterschließung beträgt 6,50 m, die 
der Seitenstraße 5,50 m.

Verkehrsflächen besonde-
rer Zweckbestimmung, hier: 
Feldwirtschaftsweg

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Der festgesetzte Feldwirtschaftsweg orien-
tiert sich am bestehenden Feldwirtschafts
weg.

Zur Reduzierung der Neuversiegelung von 
biologisch aktiven Flächen ist der 
Feldwirtschaftsweg als Gras-/Erdweg zu er-
halten. Eine Versiegelung ist nicht vorzuse-
hen.

Verkehrsflächen besonderer 
Zweckbestimmung, hier: Fuß-
weg

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Zur fußläufigen Erschließung des Gebietes 
in Richtung freie Landschaft wird im süd-
westlichen Plangebiet eine Verkehrsfläche 
besonderer Zweckbestimmung, hier: Fuß-
weg, festgesetzt. Die Regelbreite beträgt 
3,0 m.

Versorgungsflächen / -anlagen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB i. V. m. § 14 
Abs. 2 BauNVO

Mit der Festsetzung soll sichergestellt wer-
den, dass das Plangebiet zukünftig mit 
Elektrizität versorgt werden kann ohne ge-
sondert Flächen hierfür festzusetzen.

Flächen für die Abwasserbe-
seitigung, hier: Regenrückhalte-
mulde

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB

Entsprechend dem vorgesehenen Entwäs-
serungskonzept wird im südlichen und öst-
lichen Teilbereich des Plangebietes Flächen 
für die Abwasserbeseitigung, hier: Regen-
rückhaltemulde, festgesetzt.

Mit der Festsetzung wird sichergestellt, dass 
die innerhalb des Plangebietes anfallenden 
Niederschlagswässers ordnungsgemäß be-
seitigt werden können.

Um den Zugang zur östlich festgesetzten 
öffentlichen Grünfläche zu wahren, ist im 
Bereich der östlichen Regenrückhaltemulde 
das Anlegen einer Wegeverbindung zuläs-
sig.

Öffentliche Grünfläche

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Die Verlängerung der geplanten Er
schließungsstraße wird im Nordwesten zum 
Übergang in die freie Landschaft als öffent-
liche Grünfläche festgesetzt. Ebenso wird 
der östliche Teilbereich des Plangebietes als 
öffentliche Grünfläche festgesetzt. Die Zu-
gänglichkeit ist über die angrenzend festge-
setzte Regenrückhaltemulde geregelt.

Private Grünfläche

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Die Freifläche westlich der geplanten 
Erschließungsstraße, die an die Brunnen-
straße (K4) anbindet, wird als private Grün-
fläche festgesetzt. Hierbei handelt es sich 
um eine privat genutzte Freifläche, die gem. 
der Bestandsnutzung festgesetzt wird.

Flächen für Hochwasserschutz-
anlagen, hier: Verwallung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 16b BauGB

Zum Schutz der geplanten Wohnbebauung 
vor Hochwasser bei Starkregenereignissen 
wird entsprechend des Entwässerungskon-
zeptes entlang der nordwestlichen Gel-
tungsbereichsgrenze eine Verwallung fest-
gesetzt. Eine Anpflanzung auf der festge-
setzten Verwallung ist zugelassen.

Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Zum Schutz potenziell vorkommender pla-
nungsrelevanter Arten (u. a. Vögel, Fleder-
mäuse) innerhalb des Plangebietes werden 
vorsorglich entsprechende artenschutz
rechtlich begründete Maßnahmen festge-
setzt.

Im Plangebiet sind Pkw-Stellplätze auf den 
privaten Grundstücken sowie deren Zufahr-
ten ebenso wie sonstige Wege und Zugän-
ge auf den Grundstücken flächensparend 
und wasserdurchlässig zu gestalten, was 
die Versickerung des Niederschlagswassers 
begünstigt.

Versiegelungen auf den Grundstücken sind 
auf das unbedingt notwendige Maß zu be-
schränken, übrige Flächen sind vegetativ 
und wasserdurchlässig zu gestalten, um 
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weiterhin das Versickern von Niederschlä-
gen zu gewährleisten, hitzespeichernde Ver-
siegelungen zu reduzieren und den Natur-
haushalt zu stärken. Wasserdurchlässige 
Oberflächen dienen dem Abflachen von Ab-
wasserabflussspitzen bei Starkregenereig-
nissen, der Entlastung der Abwasserinfra-
struktur und dem Anstreben eines natürli-
chen Wasserhaushaltes. Die Speicherung 
der Sonneneinstrahlung durch großflächig 
versiegelte Flächen (z. B. sogenannte 
„Steingärten“) während heißer Sommer-
monate beeinträchtigt das Lokalklima und 
soll durch entsprechende Begrünung ver-
mieden werden. Begrünte Freiflächen wir-
ken sich zudem positiv auf die Artenvielfalt 
und den Erhalt der natürlichen Bodenfunk-
tion aus. Eine Vollversiegelung ist daher un-
zulässig.

Die Installation von insektenfreundlicher 
Beleuchtung dient der Vermeidung der Be-
einträchtigung nachtaktiver Insekten und 
der Minderung von Lichtverschmutzung.

Die Maßnahmen im Bereich der öffentli-
chen Grünflächen ÖG 1 im Osten des 
Plangebietes dienen dem Erhalt sowie der 
Wiederherstellung artenreicher Grünland-
flächen sowie dem Erhalt und der Verbesse-
rung der Lebensraumfunktionen für die Flo-
ra und Fauna sowie der Erhöhung der Ar-
ten- und Strukturvielfalt. Ebenso dienen sie 
dem Erhalt einer klimawirksamen Freifläche 
sowie der gestalterischen Einbindung des 
Baugebietes.

Das gesetzlich geschützte Biotop nach § 30 
BNatSchG befindet sich zwar innerhalb des 
Geltungsbereiches wird aber durch die ge-
troffene Festsetzung grundsätzlich ge-
schützt und eine Inanspruchnahme bzw. 
Eingriffe in das gesetzlich geschützte Biotop 
vermieden. Die Maßnahme dient auch dem 
Erhalt von Lebensraum für Fauna. Zudem 
befindet sich die geplante Wohnbebauung 
in einem ausreichendem Abstand zum in 
Rede stehenden Biotop. 

Die Maßnahmen im Bereich der Rückhalte-
mulden dienen der Wiederherstellung ar-
tenreicher Grünlandflächen, der Ausbildung 
möglichst naturnaher Versickerungsflächen 
sowie einer landschaftsgestalterisch ver-
träglichen Ausführung von bautechnischen 
Elementen.

Maßnahmen für erneuerbare 
Energien

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 23 b BauGB

Im Sinne der Nachhaltigkeit wird festge-
setzt, dass bei der Errichtung von Gebäuden 
bauliche Maßnahmen für den Einsatz 
erneuerbarer Energien vorzusehen sind (ins-
besondere für Solarenergie).

Anpflanzung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB

Aufgrund der Lage des Wohngebietes am 
Siedlungsrand von Katzenbach, der bereits 
bestehenden Wohnbebauung in direkter 
Nachbarschaft und des Übergangs zur 
freien Landschaft im Süden ist die hochwer-
tige und qualitätsvolle Ausgestaltung der 
Freiräume von besonderer Bedeutung. 

Die getroffenen grünordnerischen Festset-
zungen dienen der landschaftsgestalteri-
schen Einbindung und Durchgrünung des 
Neubaugebietes, der Etablierung von neuen 
siedlungsinternen Lebensräumen für die lo-
kale Fauna sowie der Schaffung von neuen 
Landschaftselementen und der Etablierung 
von Gehölzbeständen. Außerdem dienen sie 
der Aufwertung des Landschaftsbildes. Das 
Verbot von flächigen mineralisch geprägten 
Teilbereichen der Gartenflächen wird zu-
dem dafür sorgen, dass weniger Hitzeinseln 
aufgrund der Aufheizung der versiegelten 
Flächen entstehen werden.

Die Gliederung der Stellplatzanlagen durch 
die Anpflanzung von Laubbaum-Hochstäm-
men dient der landschaftsgestalterischen 
Durchgrünung des Neubaugebietes, der 
Etablierung von neuen siedlungsinternen 
Lebensräumen für die lokale Fauna sowie 
der Schaffung von neuen Landschaftsele-
menten und der Etablierung von Gehölzbe-
ständen.

Die Maßnahmen im Bereich der öffentli-
chen Grünfläche ÖG 2 im Westen des 
Plangebietes dienen der Durchgrünung des 
Plangebietes, der Schaffung von Lebens-
raum für die Fauna sowie der Anlage einer 
klimatischen Freifläche.

Zur Reduzierung der Abflussspitzen bei 
Starkregenereignissen und zugunsten des 
Ortsklimas wird eine extensive Dachbegrü-
nung für Flachdächer und flachgeneigte Dä-
cher bis 15° Neigung von Hauptgebäuden 

festgesetzt. Die Dachbegrünung hat insbe-
sondere die Aufgabe, Regenwasser zu spei-
chern, so dass es verzögert der Kanalisation 
zufließt. Zudem wird durch die Begrünung 
die Aufheizung der Luft in einem bebauten 
Gebiet gemildert und so verhindert, dass 
dem Gebiet selbst bzw. der Umgebung küh-
le Luft zum Austausch entzogen wird. Der 
Versiegelung des Gebietes soll so möglichst 
entgegengewirkt werden. Aus diesem 
Grund wurde die Festsetzung für das ge-
samte Plangebiet getroffen und auf eine 
Differenzierung verzichtet.

Die Begrünung von Fassaden ist zulässig. 
Dies wirkt ausgleichend auf die negativen 
Auswirkungen starker baulicher Verdich-
tung und trägt zur Verbesserung des örtli-
chen Klimas bei.

Erhalt von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB

Der Erhalt des vorhandenen Obstbaumes im 
Norden des Plangebietes dient der Vermei-
dung des Eintretens von Verbotstatbestän-
den nach § 44 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. § 44 
Abs. 5 BNatSchG sowie von Beeinträchti-
gungen planungsrelevanter Tierarten. 

Die Maßnahmen im Bereich der privaten 
Grünfläche dienen dem Erhalt von Lebens-
raumfunktionen für die Flora und Fauna, 
dem Erhalt klimawirksamer Elemente sowie 
der Vermeidung von Beeinträchtigungen in 
das Landschaftsbild.

Externe Kompensationsmaß-
nahme

Gem. § 9 Abs. 1a BauGB

Die externe Kompensationsmaßnahme 
dient der Kompensation des Eingriffes in 
gesetzlich geschützte Biotope (Magere 
Flachland-Mähwiese), der Regenerierung 
von Bodenfunktionen durch Nutzungsex-
tensivierung, der Wasserrückhaltung durch 
Tümpel, der Entwicklung einer Biotopver-
bundachse, der Schaffung von neuen Le-
bensräumen sowie dem Schutz geschützter 
Arten (Amphibien).

Die genaue Maßnahmenbeschreibung sind 
dem Umweltbericht zu entnehmen. 

Die Umsetzung der Maßnahme ist durch die 
selbstverpflichtende Absichtserklärung der 
Plangeberin gesichert.



Bebauungsplan „Im Pferch“, Ortsgemeinde Hütschenhausen 20 www.kernplan.de

Festsetzungen aufgrund 
landesrechtlicher Vorschriften 
(gem. §9 Abs. 4 BauGB i.V.m. 
LBO und LWG)

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 
BauGB i.V.m § 9 Abs. 4 BauGB i.V. 
m. §§ 57-63 Landeswassergesetz)

Die festgesetzte Abwasserbeseitigung dient 
der ordnungsgemäßen Entwässerung aller 
Flächen innerhalb des Plangebiets.

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 
4 BauGB i.V.m § 88 Abs. 4 LBO)

Für Bebauungspläne können gemäß § 9 
Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 Abs. 4 der 
Rheinland-Pfälzischen Landesbauordnung 
(LBO) gestalterische Festsetzungen getrof-
fen werden.

Um gestalterische Mindestanforderungen 
planungsrechtlich zu sichern, werden örtli-
che Bauvorschriften in den Bebauungsplan 
aufgenommen. Diese Festsetzungen ver- 
meiden gestalterische Negativwirkungen 
auf das Orts- und Landschaftsbild. 

Das Dach eines Gebäudes hat durch seine 
gestalterische Ausprägung einen wesentli-
chen Einfluss auf das städtebauliche und 
baugestalterische Gesamterscheinungsbild 
eines Gebietes. Mit den getroffenen Festset-
zungen verbleiben ausreichende Gestal-
tungsspielräume bei der Planung der Dach-
konstruktionen. Gleichzeitig werden Aus-
wüchse in jegliche Richtung vermieden. Da 
Flachdächer nicht der Umgebungsbebau-
ung entsprechen, werden diese nur begrünt 
zugelassen, da dann der Mehrwert des Re-
genrückhalts im Vordergrund steht.

Dachaufbauten wie Gauben, Zwerchgiebel 
sowie flächenhafte Dachverglasungen, 
Dachflächenfenster und Dacheinschnitte 
können die Dachlandschaft und somit das 
Ortsbild ebenfalls maßgeblich beeinflussen. 
Die getroffenen Festsetzungen orientieren 
sich am Bestand in Katzenbach und dienen 
somit dem Erhalt des Ortsbildes.

Die getroffenen Einschränkungen zu Fassa-
dengestaltung sollen Auswüchse (z. B. grel-
le Farbtöne) verhindern. 

Die Festsetzungen bzgl. der Gestaltung von 
Nebengebäuden / -anlagen dienen der Si-
cherung eines harmonischen Gesamtein-
drucks in dem Gebiet und vermeiden eine 
dominierende Wirkung der Nebengebäude.

Die Festsetzung bzgl. der Gestaltung der 
Einfriedungen (z.B. Zaun, Mauer) dient der 
Sicherung eines harmonischen Gesamtein-
drucks in dem Gebiet und verhindert eine 
überdimensionierte Höhenentwicklung und 
eine Abschirmung zum öffentlichen Raum. 
Ausnahmen von der Festsetzung können 
zugelassen werden. Im rückwärtigen Be-
reich der Grundstücke sind explizit Solar-
zäune als Einfriedung zulässig. Zur Vermei-
dung einer Barrierewirkung für wandernde 
Tiere ist ein Mindestabstand zwischen Zaun 
und Boden von 0,10 m einzuhalten.

Die Festsetzungen bzgl. der Errichtung von 
Stellplätzen, Garagen und Carports dienen 
der Unterbringung des ruhenden Verkehrs 
auf den Privatgrundstücken und somit der 
Sicherung eines harmonischen Gesamtein-
drucks in dem Gebiet. Gleichzeitig werden 
Beeinträchtigungen im öffentlichen Stra-
ßenverkehrsraum durch Parksuchverkehr o. 
ä. vermieden.

Zur Sicherung eines harmonischen Gesamt-
eindrucks in dem Gebiet sind die Abstellflä-
chen für Müll- und Abfallbehälter in nicht 
einsehbaren Konstruktionen unterzubrin-
gen oder einzugrünen, um ein ästhetisch 
ansprechendes Straßenbild zu schaffen.

Das Vorhaben fügt sich mit den getroffenen 
Festsetzungen harmonisch in die Umge-
bung ein.
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das 
Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB 
von besonderer Bedeutung. Danach muss 
die Kommune als Planungsträgerin bei der 
Aufstellung eines Bebauungsplans die öf-
fentlichen und privaten Belange gegenein-
ander und untereinander gerecht abwägen. 
Die Abwägung ist die eigentliche Planungs
entscheidung. Hier setzt die Kommune ihr 
städtebauliches Konzept um und entschei-
det sich für die Berücksichtigung bestimm-
ter Interessen und die Zurückstellung der 
dieser Lösung entgegenstehenden Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus 
folgenden vier Arbeitsschritten besteht:

•	 Sammlung des Abwägungsmaterials

•	 Gewichtung der Belange

•	 Ausgleich der betroffenen Belange

•	 Abwägungsergebnis

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen 
Lebensgrundlagen (im Sinne des § 1 Abs. 6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
che Auswirkungen beachtet und in den Be-
bauungsplan eingestellt:

Auswirkungen auf die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse

Dieser Planungsgrundsatz präzisiert die we-
sentlichen Grundbereiche menschlichen Da-
seins. Er enthält die aus den allgemeinen 
Planungsgrundsätzen entwickelte Forde-
rung für Bauleitpläne, dass die Bevölkerung 
bei der Wahrung der Grundbedürfnisse ge-
sunde und sichere Lebensbedingungen vor-
findet.

Das bedeutet, dass Wohn- und Arbeitsstät-
ten so entwickelt werden sollen, dass Be-
einträchtigungen vom Plangebiet auf die 
Umgebung und von der Umgebung auf das 

Plangebiet vermieden werden. Dies kann 
erreicht werden, indem unvereinbare Nut-
zungen voneinander getrennt werden.

Die Festsetzungen wurden so gewählt, dass 
sich das Plangebiet hinsichtlich der Art und 
des Maßes der baulichen Nutzung, der Bau-
weise und der überbaubaren Grundstücks
flächen in die Umgebung einfügt. Hierdurch 
wird Konfliktfreiheit gewährleistet. Zusätz-
lich schließen die im Bebauungsplan getrof-
fenen Festsetzungen innerhalb des Plange-
bietes jede Form der Nutzung aus, die inner-
gebietlich oder im Umfeld zu Störungen und 
damit zu Beeinträchtigungen führen kön-
nen. 

Ein wichtiges Kriterium gesunder Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse ist die Berücksichti-
gung ausreichender Abstände gem. Landes-
bauordnung. Die erforderlichen Abstands-
flächen werden alle eingehalten, sodass 
ausreichend Belichtung und Belüftung ge-
währleistet werden kann.

Der Bebauungsplan kommt somit der For-
derung, dass die Bevölkerung bei der Wah-
rung der Grundbedürfnisse gesunde und si-
chere Wohn- und Arbeitsbedingungen vor-
findet, in vollem Umfang nach.

Auswirkungen auf die Wohnbedürf-
nisse der Bevölkerung

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan soll 
die Wohnfunktion in der Ortsgemeinde Hüt-
schenhausen gestärkt werden. Mit zu den 
wichtigsten städtebaulichen Aufgaben von 
Kommunen gehört die Schaffung der 
planungsrechtlichen Voraussetzungen zur 
Versorgung der Bevölkerung mit Wohnbau-
grundstücken bzw. einem entsprechenden 
Angebot von Wohnungen auf dem Immobi-
lienmarkt.

Der vorliegende Bebauungsplan kommt 
dieser Forderung nach. Der Siedlungskörper 
von Katzenbach wird für die bauliche Ent-
wicklung zu Wohnzwecken am Ortsrand ar-
rondiert. Es entstehen neue Baugrund
stücke mit unterschiedlichen Grundstücks-
größen (flexibel parzellierbar) und verschie-
denen Angebotsformen (insb. Einzelhäuser, 
Doppelhäuser). Die Errichtung von Einzel- 
und Doppelhäusern entspricht dem Charak-
ter der angrenzenden Wohnbebauung und 

der bestehenden Nachfrage, der damit 
Rechnung getragen wird. 

Zu den Wohnbedürfnissen gehört bei jun-
gen Familien auch Kinderbetreuung. Diese 
ist fußläufig erreichbar.

Auswirkungen auf die Erhaltung, 
Gestaltung und Erneuerung des Orts- 
und Landschaftsbilds

Das Plangebiet stellt landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen am Siedlungsrand von Kat-
zenbach dar. Mit der geplanten Bebauung 
wird der Siedlungskörper sinnvoll weiter-
entwickelt und arrondiert. Ein darüber hin-
ausgehender Eingriff in die freie Landschaft 
findet nicht statt.

Das Orts- und Landschaftsbild wird durch 
die Planung nicht negativ beeinflusst, da 
die Dimensionierung der Gebäude eine 
maßvolle Entwicklung ermöglicht.

Die vorgesehenen Gebäude weisen max. II 
Vollgeschosse auf und fügen sich in die Um-
gebung ein. Die umfangreichen Eingrünun-
gen des Plangebietes tragen darüber hinaus 
dazu bei, einen harmonischen Übergang in 
die Landschaft zu schaffen und keine nega-
tiven Auswirkungen auf das Ortsbild entste-
hen zu lassen.

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

„Durch das Vorhaben sind Beeinträchtigun-
gen des Boden- und Wasserhaushaltes, des 
Klimas, der biologischen Vielfalt und des 
Landschaftsbildes zu erwarten. Es gehen 
gesetzlich geschützte Wiesenflächen (Ma-
gere Flachland-Mähwiese), Gräser- und 
Kräuterfluren, Weideflächen und Gehölzbe-
stände verloren. Die anthropogene Überprä
gung des Plangebietes durch die Schaffung 
von Wohngebäuden und einer Kindertages-
stätte wird zu einer Beeinträchtigung des 
lokalen Landschaftsbildes führen.

Es sind potenziell negative Auswirkungen 
auf planungsrelevante Tierarten wie Vögel 
und Fledermäuse nicht auszuschließen. Es 
ist daher mit dem Eintritt der Verbotstatbe-
stände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG 
zu rechnen. Unter Einhaltung der Vermei
dungsmaßnahmen zur Durchführung der 
Rodung/Räumung des Plangebiets sowie 

Auswirkungen des Bebauungsplans, Abwägung
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zum Erhalt eines Obstbaum-Hochstamms 
mit Rindenspalten sind jedoch keine erheb-
lichen Beeinträchtigungen für die Tiergrup-
pen zu erwarten, sodass ein Eintritt der Ver-
botstatbestände vermieden werden kann.

Zur Minimierung der Auswirkung der Pla-
nung auf die Tierwelt und zur Schaffung von 
neuen Lebensräumen wird der Erhalt von 
geschützten Biotopen (Röhrichtbestand), 
der Erhalt von Wiesenflächen, die Etablie-
rung von kräuterreichen Vegetationsflächen 
und die Anpflanzung von Gehölzhecken 
festgesetzt. Darüber hinaus wird vorgege-
ben, dass die geplante Rückhaltemulden 
naturnah als Grünlandfläche zu gestalten 
sind.

Für die im Plangebiet nicht ausgleichbaren 
Eingriffe wie Versiegelung und Verlust ge-
schützter Wiesenflächen wird außerdem 
eine externe Maßnahme durchgeführt. Die-
se dient der Entwicklung eines strukturrei-
chen Lebensraumkomplexes zur Förderung 
der biologischen Vielfalt und zur Etablie-
rung einer Biotopverbundachse durch die 
Anlage und Vernetzung von Tümpeln süd-
lich von Hütschenhausen zwischen dem 
Kranichwoog im Osten und dem Scheidel-
berger Woog im Westen.

Unter Einhaltung der festgelegten Maßnah-
men können die Eingriffe in den Naturhaus-
halt und das Landschaftsbild ausgeglichen 
werden.“ (Quelle: Umweltbericht mit integriertem 
Fachbeitrag Naturschutz; LF-Plan, Im Heidefeld 3, 
67688 Rodenbach; Stand: Juni 2025, geändert: Sep-
tember 2025)

Es wurden Festsetzungen für die Bewirt-
schaftung des Niederschlagswassers getrof-
fen, um den Auswirkungen der städtebauli-
chen Entwicklung auf den Wasserhaushalt 
Rechnung zu tragen. Durch die Verwirkli-
chung der vorgesehenen Maßnahmen wird 
auf Bebauungsplanebene unter Berücksich-
tigung der Realisierbarkeit gefördert, dass 
der örtliche Wasserhaushalt bilanziell dem 
unbebauten Referenzzustand im langjähri-
gen Mittel soweit wie möglich angenähert 
werden kann.

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs 

Die Belange des Verkehrs werden durch die 
vorliegende Planung nicht negativ beein-
trächtigt.

Die Haupterschließung des Plangebiets er-
folgt primär über die Verlängerung der 
Brunnenstraße, die bereits als Feldwirt
schaftsweg im Osten von Norden nach Sü-
den durch das Plangebiet verläuft. Der zu-

sätzlich entstehende Verkehr beläuft sich 
hauptsächlich auf Anwohnerverkehr und 
Bring-/Abholverkehr der Kita (auch fußläu-
fig) und kann somit problemlos von der 
Brunnenstraße als Hauptstraße aufgenom-
men werden. 

Die gebietsinterne Erschließung erfolgt über 
neu geplante Stichstraßen. Die neu zu 
schaffenden Straßen sind ausreichend di-
mensioniert.

Der durch die Anwohner hervorgerufene ru-
hende Verkehr wird über den erforderlichen 
Stellplatznachweis vollständig auf den 
Grundstücken geordnet.

Auswirkungen auf die Belange der 
Ver- und Entsorgung

Die Belange der Ver- und Entsorgung wer- 
den berücksichtigt. Die notwendige Ver- 
und Entsorgungsinfrastruktur und An-
schlusspunkte sind in unmittelbarer Umge-
bung des Plangebiets vorhanden bzw. wer-
den hergestellt.

Unter Beachtung der Kapazitäten bzw. der 
Vorgaben aus dem Entwässerungskonzept 
und getroffenen Festsetzungen ist die Ver- 
und Entsorgungsinfrastruktur ordnungsge-
mäß sichergestellt. 

Entsprechend der Vorgaben des Landes-
wassergesetz zum Umgang mit dem anfal-
lenden Niederschlagswasser soll die Ent-
wässerung des Plangebietes (Schmutz- und 
Niederschlagswasser) im Trennsystem erfol-
gen. Schmutz- und Niederschlagswasser 
sollen demnach getrennt gesammelt und 
abgeleitet werden.

Auswirkungen auf die Belange des 
Hochwasserschutzes / Starkregen

In Anbetracht der klimatischen Veränderun-
gen wird vorsorglich darauf hingewiesen, 
dass Oberflächenabflüsse (aufgrund von 
Starkregenereignissen) einem kontrollierten 
Abfluss zugeführt werden müssen. Den um-
liegenden Anliegern darf kein zusätzliches 
Risiko durch unkontrollierte Überflutungen 
entstehen. Hierfür sind bei der Oberflächen-
planung vorsorglich entsprechende Maß-
nahmen vorzusehen. Besonderer Maßnah-
men zur Abwehr von möglichen Überflutun-
gen sind während der Baudurchführung 
und bis hin zur endgültigen Begrünung und 
Grundstücksgestaltung durch die Grund-
stückseigentümer zu bedenken.

Auf Vorsorgemaßnahmen und das örtliche 
Hochwasser- und Starkregenvorsorgekon-

zept wird hingewiesen. Der Maßnahmen-
vorschlag des in Rede stehende Konzept für 
den Geltungsbereich wird bei den getroffe-
nen Festsetzungen berücksichtigt.

Insofern kann davon ausgegangen werden, 
dass die Belange des Hochwasserschutzes 
und die Intensität von Starkregenereignis-
sen durch die Planung nicht negativ beein-
trächtigt werden.

Auswirkungen auf die Belange von 
Grund und Boden

In der Ortsgemeinde gibt es einen anhalten-
den Bedarf nach Wohnraum, welcher die 
Ausweisung zusätzlicher Wohnbauflächen 
erfordert. Im Innenbereich liegende Flä-
chenreserven sind kaum vorhanden bzw. 
nicht mobilisierbar. 

Weitere Flächenpotenziale im Außenbereich 
ohne land- oder forstwirtschaftliche Nut-
zung dürfen aus naturschutzfachlichen 
Gründen nicht angetastet werden. Daher 
verbleibt lediglich das Ausweichen auf land-
wirtschaftliche Standorte. Andernfalls ist die 
geplante Nutzung nicht in der Ortsgemeinde 
realisierbar. 

Die Begrenzung der überbaubaren Grund
stücksflächen sowie Durchgrünungsmaß-
nahmen erhalten die Bodenfunktionen in-
sofern, als dass keine dauerhafte Schädi-
gung des Bodens zu erwarten ist bzw. diese 
minimiert wird.

Hinweise stellen gem. §§ 1a Abs. 2 BauGB 
und § 7 BBodSchG sicher, dass bei der Er-
schließung auf einen sparsamen, schonen-
den und fachgerechten Umgang mit Boden 
zu achten ist, Bodenarbeiten nach den ein-
schlägigen Vorschriften der DIN 18915 
durchzuführen und vorhandene Oberböden 
zu verwerten sind. 

Auswirkungen auf Belange des 
Klimas

Im Zuge der Realisierung der vorgesehenen 
Planung kommt es zu geringfügigen neuen 
Versiegelungen, was voraussichtlich zu ge-
ringen Veränderung des Mikroklimas führen 
wird. Es handelt sich jedoch nicht um ein 
dicht besiedeltes Gebiet, in dem sich der-
artige Veränderungen in erheblicherem Aus-
maß auf das lokale Klima auswirken könn-
ten.

Eine Wohnnutzung auf den Grundstücken 
bringt zwar einen gewissen Grad an Über-
bauung mit sich, allerdings kann angesichts 
der zu erwartenden privaten Freifläche-/
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Hausgartengestaltung von einem geringe-
ren Versiegelungsgrad ausgegangen wer-
den. Abgesehen von potenziell eintretenden 
sehr geringfügigen mikroklimatischen Ver-
änderungen, können erhebliche negative 
Auswirkungen insgesamt ausgeschlossen 
werden.

Aufgrund des überschaubaren Flächenum-
fangs der geplanten Versiegelungen können 
negative Auswirkungen auf die Belange des 
Klimas insgesamt ausgeschlossen werden. 

Auswirkungen auf Belange der Land- 
und Forstwirtschaft

Durch die Planung werden landwirtschaft-
lich genutzte Flächen in Anspruch genom-
men. Aufgrund der überschaubaren betrof-
fenen Flächengröße sowie aufgrund der 
Tatsache, dass es sich um kein Vorranggebiet 
für die Landwirtschaft handelt, d. h. dem 
Gebiet aus landesplanerischer Sicht keine 
besondere Bedeutung für die Landwirt-
schaft zugewiesen wird, ist eine Inan-
spruchnahme der betroffenen Ackerfläche 
vertretbar, zumal eine Abwägung hier schon 
auf Flächennutzungsplanebene stattgefun-
den hat.

Forstwirtschaftliche Belange werden durch 
die Planung nicht direkt berührt. Ein Wald-
abstand von 25 m wird zwischen der ge-
planten Bebauung und dem bestehenden 
Wald durch Festsetzung der Baufenster ge-
währleistet.

Auswirkungen auf private Belange

Die Nutzbarkeit und der Wert der Grundstü-
cke, auch der Grundstücke im Umfeld, wer-
den nicht in einer Art und Weise einge-
schränkt, die den Eigentümern des Plange-
biets und der angrenzenden Grundstücke 
unzumutbar ist.

Es sind keine nachteiligen Auswirkungen 
auf die angrenzende Nachbarschaft zu er-
warten (alle bauplanungs- und bauord-
nungsrechtlichen Vorgaben werden einge-
halten). Zum einen wird der festgesetzten 
Nutzungsart der Umgebung entsprochen. 
Zum anderen wurden entsprechende Fest-
setzungen getroffen, um das harmonische 
Einfügen in den Bestand zu sichern. 

Auswirkungen auf alle sonstigen 
Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu be-
rücksichtigenden Belange werden nach jet-

zigem Kenntnisstand durch die Planung 
nicht berührt.

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewägt und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in den vorliegenden Bebauungsplan 
eingestellt.

Argumente für die Verabschiedung 
des Bebauungsplans

•	 Schaffung von Wohnraum durch sinn-
volle Weiterentwicklung/Arrondierung 
des Siedlungsrands

•	 Bedarfsdeckung durch Neubau Kita

•	 Neubebauung fügt sich harmonisch in 
die Umgebung ein, Störungen und Be-
einträchtigungen der Planung auf die 
Umgebungsnutzung können ausge-
schlossen werden; ebenso verhält es 
sich umgekehrt

•	 keine erheblichen nachteiligen Auswir-
kungen auf das Orts- und Landschafts
bild

•	 keine erheblichen, nicht ausgleichbaren 
Auswirkungen auf die Belange des Um-
weltschutzes; bei Beachtung der festge-
setzten Vermeidungs-, Verminderungs- 
und Kompensationsmaßnahmen 

•	 keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Hochwasserschutzes

•	 keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des schonenden Umgangs mit 
Grund und Boden

•	 keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Verkehrs

•	 keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgung; bei Beachtung der 
Vorgaben zur Schmutzwasserentsor-
gung und Oberflächenentwässerung

•	 keine erheblichen Auswirkungen auf die 
Belange des Klimaschutzes

•	 keine erheblichen Auswirkungen auf die 
Belange der Land- und Forstwirtschaft

•	 keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge

Argumente gegen den  
Bebauungsplan

Es sind keine Argumente bekannt, die 
gegen die Aufstellung des Bebauungsplans 
sprechen.

Gewichtung und Abwägungs-
fazit

Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung 
des Bebauungsplans wurden die relevanten 
Belange umfassend gegeneinander abge-
wägt. Die positiven Argumente, darunter 
die Schaffung von Wohnraum sowie die 
sinnvolle Nachverdichtung und Arrondie-
rung des Siedlungskörpers und die Deckung 
des Kita-Bedarfs, überwiegen deutlich. Es 
gibt keine erheblichen negativen Auswir-
kungen auf das Orts- und Landschaftsbild 
und auch keine negativen Auswirkungen 
auf die gesunden Wohnverhältnisse. Insge-
samt kommt die Abwägung zu dem Ergeb-
nis, dass eine Umsetzung der Planung mög-
lich ist.


